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Geleitwort

Herr Andreas Lutz trat als externer Doktorand mit der Idee zum vorliegenden
Thema an mich heran. Berufsbegleitend hat er die Schrift in erstaunlich kurzer Zeit
erstellt – ein Umstand, der als solcher professionellen Respekt abnötigt.

Das Sachanliegen des Verfassers bestand von Beginn an darin, die stark kasuis-
tisch geprägte Lehre vomLohnwucher durch systematischenVergleichmit der Lehre
vom wucherähnlichen Rechtsgeschäft (§ 138 Abs. 1 BGB) auf konsistente und te-
leologisch begründete Prinzipien zurückzuführen, was im Ergebnis auch auf hohem
Niveau gelingt. Schmunzelnmachte denBetreuer jedoch, dass demAutor dabei – aus
Leidenschaft an der Sache – das Mittel zum Zweck geriet. Die Lehre vom wu-
cherähnlichen Rechtsgeschäft, also die Entwicklung von den Preisedikten des
Diokletian bis hin zummodernenVerständnis des § 138Abs. 1 BGB, ist vielfach und
fundiert erörtert worden. Umso mehr überrascht, dass es Lutz durch akribische und
durchdringende Recherche gelingt, eigene überraschende Akzente zu setzen und
dabei aufregende Beobachtungen zu machen.

Demgegenüber setzt der arbeitsrechtliche Teil einen erfrischend praxisnahen
Schwerpunkt. Andreas Lutz stellt die Lehre vom Lohnwucher in den zeitgenössi-
schen Kontext der Mindestlohnregelungen, aber auch der nachlassenden Bemü-
hungen des Gesetzgebers, die Entgeltstrukturen in der Bundesrepublik statistisch zu
fassen. Daraus resultiert ein breites Spektrum an Fragestellungen, das von Sonder-
konstellationen wie § 26 BORA bis hin zu der Einsicht reicht, dass eine auf der
Grundlage des § 138 Abs. 1 BGB flächendeckend eintretende Nichtigkeitssanktion
den Preisbildungsmechanismus auf den Märkten gefährden kann.

Dem Autor danke ich an dieser Stelle für die anregende Zusammenarbeit und
wünsche der Arbeit den verdienten Erfolg!

Mainz, im Mai 2021 Prof. Dr. Jürgen Oechsler





Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2020/2021 vom Fachbereich
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
als Dissertation angenommen. Rechtsprechung und Literatur sind bis Anfang De-
zember 2020 berücksichtigt, in Einzelfällen auch darüber hinaus. Das Rigorosum
fand am 11. März 2021 statt.

Herzlicher Dank gilt meinem Doktorvater, Herrn Professor Dr. Jürgen Oechsler.
Er hat meine Promotion von wertvollen Ratschlägen bei der Konzeption der Arbeit
bis zur raschen Anfertigung des Erstgutachtens mit größtem Engagement betreut.
Den stets anregenden und kurzweiligen akademischen Austausch mit ihm habe ich
sehr geschätzt. Herrn Professor Dr. Curt W. Hergenröder schulde ich Dank für die
zügige Erstellung des Zweitgutachtens.

Bei Laura Lassak und Dr. Frank Schneider bedanke ichmich sehr für die kritische
Durchsicht des Manuskripts und die darüber hinausgehende Unterstützung.

Mein Bruder, Dr. Tobias Lutz, hat meine juristische Laufbahn von der Studien-
wahl bis zur Promotion gefördert und geprägt. Dafür und für vieles mehr bin ich ihm
tief verbunden. Das Promotionsvorhaben wurde maßgeblich von meinem Vater,
Günter Lutz, angeregt und mit großem Interesse begleitet. Ich bin ihm auch dafür
dankbar, dass er die Drucklegung der Arbeit großzügig finanziell unterstützt hat.

Meine Freundin, Jennifer Wolff, hat mehr zum Gelingen der Promotion beige-
tragen, als hier ausgedrückt werden kann. Besonders danken möchte ich ihr für den
emotionalen Rückhalt und das Korrekturlesen des Manuskripts.

In dankbarer Erinnerung widme ich diese Arbeit meiner viel zu früh verstorbenen
Mutter, Helga Lutz.

Frankfurt am Main, im Juni 2021 Andreas Lutz
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§ 1 Einführung und Grundlagen

A. Gegenstand und Gang der Untersuchung

Die freie Vereinbarung von Leistung und Gegenleistung zwischen den Parteien
eines Austauschvertrages ist Ausdruck des innersten Kerns privatautonomer
rechtsgeschäftlicher Gestaltungsfreiheit.1 Als einzige Norm der Privatrechtsord-
nung2 unterwirft § 138 BGB die Freiheit zur Bestimmung des Äquivalenzverhält-
nisses der gegenseitigen Hauptleistungspflichten rechtlichen Grenzen.3

Die Wuchervorschrift des § 138 Abs. 2 BGB erklärt Rechtsgeschäfte für nichtig,
bei denen Leistung und Gegenleistung in einem auffälligen Missverhältnis zuein-
ander stehen und der Übervorteilende eine der dort abschließend aufgezählten
Schwächesituationen des anderes Teils ausgebeutet hat.4

Insbesondere die Voraussetzung der Ausbeutung lässt sich nur selten beweisen,
weshalb die praktische Relevanz der Norm gering ist.5 In Anerkennung dieses
Umstands behalf sich bereits das Reichsgericht damit, den Rechtsgedanken der
Nichtigkeit eines Rechtsgeschäfts aufgrund einer grobenÄquivalenzstörung – neben
weiteren Voraussetzungen – auf den allgemeinen Sittenwidrigkeitstatbestand des
§ 138 Abs. 1 BGB zu übertragen.6 In der Folge bildete sich dort die Fallgruppe des
wucherähnlichen Rechtsgeschäfts heraus.

Ausgangspunkt dieser Rechtsprechungsentwicklung war das Darlehensrecht.
Bereits historisch sah man unter dem Schlagwort des „Zinswuchers“ im Falle von
Äquivalenzstörungen vor allem bei Krediten an ärmere Bevölkerungsschichten
Schutzbedarf für den Darlehensnehmer7.8 Dem trug später das Reichsgericht

1 M. Wolf, Entscheidungsfreiheit, S. 20; Lorenz, Schutz, S. 15; Tamm, Verbraucher-
schutzrecht, S. 166. Siehe auch unten § 1 C. I. 2.

2 Die strafrechtlicheWuchervorschrift des § 291 StGB bleibt im Folgenden außer Betracht.
Zu den strafrechtlichen Aspekten des Lohnwuchers sieheMetz, in: NZA 2011, 782 (784 f.). Zur
Sonderregel für Auszubildende in § 17 Berufsbildungsgesetz siehe unten § 3 A. III. 6.

3 Preis, Grundfragen, S. 177.
4 § 138Abs. 2 BGBnennt als in Betracht kommende Schwächesituationen die Zwangslage,

die Unerfahrenheit, den Mangel an Urteilsvermögen und die erhebliche Willensschwäche des
Übervorteilten.

5 Siehe unten § 1 C. III.
6 Siehe unten § 2 A. IV.1.
7 Im Sinne eines besseren Leseflusses beschränkt sich der Verfasser auf die ausdrückliche

Nennung der männlichen Form, möchte damit aber alle Geschlechter ansprechen.
8 Siehe unten § 1 B. I.2.



Rechnung, indem es die Eingriffsschwelle des Wuchers nach § 138 Abs. 2 BGB im
Rahmen der Sittenwidrigkeitsprüfung gemäß § 138Abs. 1 BGB erheblich absenkte.9

Die vorliegende Bearbeitung analysiert unter Einschluss der historischen Bezüge
die dogmatische Grundsteinlegung der Fallgruppe des wucherähnlichen Rechtsge-
schäfts anhand von Darlehensverträgen durch das Reichsgericht und den Bundes-
gerichtshof sowie die Übertragung dieser Ansätze auf wucherähnliche Arbeitsver-
träge durch das Bundesarbeitsgericht. Dort gab die Rechtsprechung dem Tatbestand
derWucherähnlichkeit erst erheblich später Kontur10, der dann durch die erforderlich
gewordene Abgrenzung zu dem am 1. Januar 2015 in Kraft getretenen Mindest-
lohngesetz nochmals an Aktualität gewonnen hat11.

Ziel der Untersuchung ist nicht, eine allgemeine und auf alle Arten von Aus-
tauschverträgen anwendbare Dogmatik des wucherähnlichen Rechtsgeschäfts zu
entwerfen. Auch wenn sich manche Aussagen – etwa zu Erforderlichkeit und Inhalt
eines subjektiven Tatbestandselements12 – generalisieren lassen, geht es primär um
eine Analyse der Anwendung der Rechtsfigur auf Verbraucherdarlehens- und Ar-
beitsverträge, die sich an den spezifischen Besonderheiten gerade dieser beiden
Vertragsarten orientiert. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass bei
wucherähnlichen Verbraucherdarlehens- und Arbeitsverträgen nach hier vertretener
Auffassung der jeweils vertragsspezifischen Schutzbedürftigkeit des Verbraucher-
Darlehensnehmers beziehungsweise des Arbeitnehmers neben dem auffälligen
Missverhältnis maßgebliche Bedeutung zukommt.13

Die Arbeit möchte einen Beitrag dazu leisten, aus der notwendigerweise unbe-
stimmten Generalklausel des § 138 Abs. 1 BGB für Verbraucherdarlehens- und
Arbeitsverträge, die auffällige Äquivalenzstörungen aufweisen, subsumtionsfähige
Tatbestandsdefinitionen zur Ausformung des Sittenwidrigkeitsbegriffs zu entwi-
ckeln.

Dabei nimmt die Bearbeitung folgenden Gang: In Kapitel § 1 erfolgt eine his-
torische Einführung anhand des kanonischen Wucherverbots und der römisch-
rechtlichen laesio enormis sowie eine Darstellung der Grundlagen zu § 138 BGB.
Daran schließt eine Erörterung der Entwicklung der Rechtsfigur des wucherähnli-
chen Rechtsgeschäfts bei Verbraucherdarlehensverträgen an, die sich an der
Rechtsprechung zu den einzelnen Voraussetzungen und den Rechtsfolgen sowie dem
Diskussionsstand in der Literatur orientiert (Kapitel § 2). Unter Beibehaltung dieser
Struktur untersucht Kapitel § 3, das den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit

9 Siehe unten § 2 A. IV.1.
10 Siehe unten § 3 A. Mayer-Maly, in: FS Larenz, S. 395 (397), weist jedoch darauf hin,

dass die Grundsätze der laesio enormis bereits im Jahr 1677 auf den Lohnvertrag übertragen
wurden.

11 Siehe unten § 3 B. I.
12 Siehe unten § 2 B. I.; § 3 B. III. 4.
13 Siehe unten § 2 B. II.; § 3 B. III. 2.
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darstellt, wucherähnliche Arbeitsverträge. Das Kapitel § 4 schließt die Bearbeitung
mit vergleichenden und zusammenfassenden Thesen ab.

B. Historische Einführung

Eine dogmatische Analyse des geltenden Rechts kann nur dann Aussicht auf
Erfolg haben, wenn sie dessen historische Grundlagen in die Betrachtung mit ein-
bezieht.14Daher erfolgt zunächst eine Einführung in zwei Themengebiete, die für das
Verständnis von vertraglichen Äquivalenzstörungen und folglich von wucherähnli-
chen Rechtsgeschäften hilfreich sind: Das kanonische Wucherverbot und die rö-
mische laesio enormis stellen zwei nahezu gegensätzliche Herangehensweisen an
das Problem der Vertragsgerechtigkeit dar. Als Gegenpole sollen sie das Feld ab-
stecken, in dem sich die Diskussion umAustauschgerechtigkeit bei wucherähnlichen
Rechtsgeschäften im Rahmen dieser Bearbeitung bewegen wird. Angesichts der
schieren Menge an Literatur15 und der Schwerpunktsetzung dieser Arbeit in der
Dogmatik des geltenden Rechts kann hier jedoch nur eine knappe Darstellung er-
folgen, die die groben Linien der für den Untersuchungsgegenstand relevanten
Entwicklungen skizziert.

I. Das kanonische Wucherverbot

Das absolute Wucherverbot stellte einen Grundpfeiler der kanonischen Lehre
dar.16 Es bestimmte maßgeblich die Frage, inwieweit der wirtschaftliche Einsatz von
Geld rechtlich zulässig war.17 Dabei erfolgte eine Gleichsetzung von Wucher mit
dem Zinsnehmen überhaupt.18 Daher wurde unter Wucher „jede Forderung über die
Darlehenssumme hinaus (ultra sortem)“19 verstanden.20 Das Verständnis des Wu-
chers war dabei stark subjektiv geprägt. Die bloße Gewinnerzielungsabsicht erfüllte

14 Mayer-Maly, in: FS Larenz, S. 395 (398).
15 Illustrativ Kundert, in: FG Coing, S. 147 (149 ff.) mit einem Überblick über die zahl-

reichen allein an der Basler juristischen Fakultät erschienenen Dissertationen zur römisch-
rechtlichen laesio enormis im Zeitraum von 1576 bis 1700.

16 Endemann, in: JBNSt 1 (1863), 26 (30).
17 Wittreck, Geld, S. 111.
18 Oechsler, Vertragliche Schuldverhältnisse, Rn. 603; Kloft, in: Heil/Wacker (Hrsg.),

Shylock? Zinsverbot und Geldverleih in jüdischer und christlicher Tradition, S. 21; Funk,
Geschichte des kirchlichen Zinsverbotes, S. 6. Differenzierend aber Le Goff, Wucherzins und
Höllenqualen, S. 20. Zur Etymologie desWucherbegriffsNeumann, Geschichte desWuchers in
Deutschland, S. 54 ff.

19 Wittreck, Geld, S. 449.
20 Vgl. auch Oechsler, Vertragliche Schuldverhältnisse, Rn. 603.
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